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Erstes Kapitel: 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 	 Geltungsbereich
Diese Unfallverhütungsvorschrift bestimmt näher die Maßnahmen, die der Unter-
nehmer zur Erfüllung der sich aus dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsin-
genieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz) 
ergebenden Pflichten zu treffen hat.

§ 2 	 Bestellung
(1) 	 Der Unternehmer hat Betriebsärztinnen oder Betriebsärzte sowie Fachkräfte 

für Arbeitssicherheit zur Wahrnehmung der in den §§ 3 und 6 Arbeitssicher-
heitsgesetz bezeichneten Aufgaben schriftlich nach Maßgabe der nachfolgen-
den Bestimmungen zu bestellen. Der Unternehmer hat auf Verlangen nach
zuweisen, wie er die Verpflichtung nach Satz 1 erfüllt hat.

(2) 	 Bei Betrieben mit bis zu 20 Beschäftigten richtet sich der Umfang der be-
triebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung nach Anlage 1.

(3)	 Bei Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten gelten die Bestimmungen nach 
Anlage 2.

(4) 	 Abweichend von den Absätzen 2 und 3 kann der Unternehmer nach Maßgabe 
von

	● Anlage 3 ein alternatives Betreuungsmodell wählen, wenn er aktiv in das 
Betriebsgeschehen eingebunden ist und die Zahl der Beschäftigten 

	■ bis zu 30 Beschäftigte bei
	– Betrieben der keramischen und Glasindustrie
	– Betrieben der Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr
	– Betrieben der Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, 

Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin
	– Betrieben mit befristeter Überlassung von Arbeitskräften (gewerblich) 
	– Betrieben von Kultur und Unterhaltungseinrichtungen
	– Betrieben von botanischen und zoologischen Gärten sowie Naturparks

	■ und bis zu 50 Beschäftigte bei sonstigen Betrieben beträgt.
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	● gemäß Anlage 4 ein alternatives Betreuungsmodell durch Kompetenzzent-
ren wählen, wenn er aktiv in das Betriebsgeschehen eingebunden ist und 
die Zahl der Beschäftigten bis zu 20 beträgt.

(5) 	 Bei der Berechnung der Zahl der Beschäftigten sind jährliche Durchschnitts-
zahlen zugrunde zu legen; bei der Berechnung des Schwellenwertes in den 
Absätzen 2, 3 und 4 sind Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen wöchent-
lichen Arbeitszeit von

	● nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5
	● von mehr als 20 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75
	● von mehr als 30 Stunden mit 1,0

	 zu berücksichtigen.

(6) 	 Der Unfallversicherungsträger kann im Einzelfall im Einvernehmen mit der 
nach § 12 Arbeitssicherheitsgesetz zuständigen Behörde Abweichungen von 
den Absätzen 2, 3 und 4 zulassen, soweit im Betrieb die Unfall- und Gesund-
heitsgefahren vom Durchschnitt abweichen und die abweichende Festset-
zung mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist. Als Vergleichsmaßstab 
dienen Betriebe der gleichen Art.

(7) 	 Die Beschäftigten sind über die Art der betriebsärztlichen und sicherheits-
technischen Betreuung sowie die bestellten Betriebsärztinnen oder Betriebs-
ärzte sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder das zuständige Kompetenz-
zentrum zu informieren.

§ 3 	 Arbeitsmedizinische Fachkunde
Der Unternehmer kann die erforderliche arbeitsmedizinische Fachkunde als gege-
ben ansehen bei Ärztinnen und Ärzten, die nachweisen, dass sie berechtigt sind,
1.	 die Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“
oder
2.	 die Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“
zu führen.
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§ 4 	 Sicherheitstechnische Fachkunde
(1) 	 Der Unternehmer kann die erforderliche sicherheitstechnische Fachkunde 

von Fachkräften für Arbeitssicherheit als nachgewiesen ansehen, wenn diese 
den in den Absätzen 2 bis 6 festgelegten Anforderungen genügen.

(2) 	 Sicherheitsingenieurinnen und Sicherheitsingenieure erfüllen die Anforderun-
gen, wenn sie

	 1. � berechtigt sind, die Berufsbezeichnung Ingenieurin oder Ingenieur zu füh-
ren oder einen Bachelor- oder Masterabschluss der Studienrichtung Inge-
nieurwissenschaften erworben haben,

	 2. � danach eine praktische Tätigkeit in diesem Beruf mindestens zwei Jahre 
lang ausgeübt

	 und
	 3. � einen staatlichen oder von Unfallversicherungsträgern veranstalteten Qua-

lifizierungslehrgang zur Fachkraft für Arbeitssicherheit oder einen entspre-
chenden staatlich oder von Unfallversicherungsträgern anerkannten Qua-
lifizierungslehrgang eines anderen Qualifizierungsträgers mit Erfolg 
abgeschlossen haben.

	 Sicherheitsingenieurinnen und Sicherheitsingenieure, die aufgrund ihrer 
Hochschulausbildung berechtigt sind, die Berufsbezeichnung „Sicherheitsin-
genieurin oder Sicherheitsingenieur“ zu führen und eine einjährige praktische 
Tätigkeit als Ingenieurin oder Ingenieur ausgeübt haben, erfüllen ebenfalls 
die Anforderungen.

(3) 	 In der Funktion als Sicherheitsingenieurin oder Sicherheitsingenieur können 
auch Personen tätig werden, die über gleichwertige Qualifikationen verfügen. 
Ihr Einsatz in der Funktion als Sicherheitsingenieurin oder Sicherheitsingeni-
eur im Betrieb erfordert eine Zulassung im Einzelfall nach § 7 Absatz 2 Arbeits-
sicherheitsgesetz durch die zuständige Behörde.
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(4) 	 Sicherheitstechnikerinnen und Sicherheitstechniker erfüllen die Anforderun-
gen, wenn sie

	 1. � eine Prüfung als staatlich anerkannte Technikerin oder staatlich anerkann-
ter Techniker erfolgreich abgelegt haben,

	 2. � danach eine praktische Tätigkeit als Technikerin oder Techniker mindes-
tens zwei Jahre lang ausgeübt

	 und
	 3. � einen staatlichen oder von Unfallversicherungsträgern veranstalteten Qua-

lifizierungslehrgang zur Fachkraft für Arbeitssicherheit oder einen entspre-
chenden staatlich oder von Unfallversicherungsträgern anerkannten Qua-
lifizierungslehrgang eines anderen Qualifizierungsträgers mit Erfolg 
abgeschlossen haben.

	 Die Anforderungen erfüllt auch, wer ohne Prüfung als staatlich anerkannte Tech-
nikerin oder staatlich anerkannter Techniker mindestens vier Jahre lang als 
Technikerin oder Techniker oder in gleichwertiger Funktion tätig war und einen 
Qualifizierungslehrgang nach Satz 1 Nummer 3 mit Erfolg abgeschlossen hat.

(5) 	 Sicherheitsmeisterinnen und Sicherheitsmeister erfüllen die Anforderungen, 
wenn sie

	 1.  die Meisterprüfung erfolgreich abgelegt haben,
	 2. � danach eine praktische Tätigkeit als Meisterin oder Meister mindestens 

zwei Jahre lang ausgeübt
	 und
	 3. � einen staatlichen oder von Unfallversicherungsträgern veranstalteten Qua-

lifizierungslehrgang zur Fachkraft für Arbeitssicherheit oder einen entspre-
chenden staatlich oder von Unfallversicherungsträgern anerkannten Qua-
lifizierungslehrgang eines anderen Qualifizierungsträgers mit Erfolg 
abgeschlossen haben.

	 Die Anforderungen erfüllt auch, wer ohne Meisterprüfung mindestens vier 
Jahre lang als Meisterin oder Meister oder in gleichwertiger Funktion tätig war 
und einen Qualifizierungslehrgang nach Satz 1 Nummer 3 mit Erfolg abge-
schlossen hat.
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(6) 	 Personen mit einem Studienabschluss in Physik, Chemie, Biologie, Human-
medizin, Ergonomie, Arbeits- und Organisationspsychologie, Arbeitshygiene 
oder Arbeitswissenschaft erfüllen als gleichwertig qualifizierte Personen ent-
sprechend Absatz 2, 3, 4 oder 5 die Anforderungen, wenn sie

	 1.  das jeweilige Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen haben,
	 2. � danach eine praktische Tätigkeit in einem Beruf, der das jeweilige Hoch-

schulstudium voraussetzt, mindestens zwei Jahre lang ausgeübt
	 und
	 3. � einen staatlichen oder von Unfallversicherungsträgern veranstalteten Qua-

lifizierungslehrgang zur Fachkraft für Arbeitssicherheit oder einen entspre-
chenden staatlich oder von den Unfallversicherungsträgern anerkannten 
Qualifizierungslehrgang eines anderen Qualifizierungsträgers mit Erfolg 
abgeschlossen haben.

	 Zusätzlich bedarf es einer Zulassung im Einzelfall nach § 7 Absatz 2 Arbeitssi-
cherheitsgesetz durch die zuständige Behörde, wenn die Berufsbezeichnung 
„Ingenieurin oder Ingenieur“ nicht geführt werden darf und die Person an 
Stelle einer Sicherheitsingenieurin oder eines Sicherheitsingenieurs tätig wer-
den soll.

(7) 	 Der Qualifizierungslehrgang nach den Absätzen 2, 4, 5 und 6 umfasst die Lern-
felder 1 bis 5 (branchenübergreifende Qualifizierung) und das Lernfeld 6 
(branchenspezifische Qualifizierung) inklusive der begleitenden Prakti-
kumsphasen. Bestandteile des Lernfeldes 6 sind die nachfolgenden 
Rahmenthemen:

	 Voraussetzung zur Zulassung zum Lernfeld 6 ist der Erwerb von insgesamt 
mindestens 40 Branchenpunkten. Diese werden für den nachgewiesenen 
Besuch von branchenspezifischen Veranstaltungen vergeben. Durch die Ver-
anstaltungsteilnahme werden spezifische Fachkenntnisse für die jeweiligen 
Branchen erworben. Diese Kenntnisse werden in der branchenspezifischen 
LEK 6 geprüft.

	 Ein Nachweis ist insbesondere durch die nachfolgenden branchenspezifi-
schen Veranstaltungen möglich:
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	● Bildungseinrichtungen:
	■ Gewaltprävention in Bildungseinrichtungen
	■ Burnoutprävention in Bildungseinrichtungen
	■ Beurteilung der Arbeitsbedingungen in Bildungseinrichtungen
	■ Sicheres Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen in Schulen und berufli-

chen Bildungseinrichtungen
	■ Suchtprävention in Bildungseinrichtungen und Ausbildungsbetrieben 
	■ Forum: Sichere gesunde Hochschule des IAG der DGUV
	■ Online-Seminar: Sifa-Workshop – Branchenwissen 

Bildungseinrichtungen – Basiswissen kompakt
	● Bühnen und Studios:

	■ Arbeitsschutz-Organisation für sichere Veranstaltungen und Produktio-
nen

	■ Fernseh-, Hörfunk-, Film-, Theater- und Veranstaltungstechnik: Sicherheit 
vor und hinter den Kulissen

	■ Branchenqualifikation Meister oder Ingenieur der Veranstaltungstechnik
	■ Teilnahme an VBG und VPLT-Informationsveranstaltung

	● Büro:
	■ Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen – Grundlagenseminar
	■ Forum Büro
	■ Forum Beleuchtung
	■ Forum Barrierefreie Arbeitsgestaltung
	■ Büroraumflächen optimal planen und die passenden Büromöbel be-

schaffen
	■ Barrierefreies Bauen und Einrichten von Verwaltungsgebäuden
	■ Der akustisch optimierte Büroarbeitsplatz: Raumakustik bewerten und 

verbessern
	■ Softwareergonomie – eine Einführung
	■ Der klimatisch und lichttechnisch optimierte Arbeitsplatz

	● Glas/Keramik:
	■ Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen – Grundlagenseminar
	■ Maschinen-, Anlagen-, Thermo- und Explosionssicherheit in der Glas und 

Keramik
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	■ Teilnahme am Würzburger Forum
	■ Teilnahme am Forum Gefahrstoffe
	■ Besuch von Branchenmessen glasstec oder ceramitec

	● Kirchen und kirchliche Einrichtungen:
	■ Beurteilung der Arbeitsbedingungen in der Kirche – von der Theorie zur 

Praxis
	■ Einführung in den Arbeitsschutz für Vorstände und Verwaltungen in Kir-

chen
	■ Fortbildung und Erfahrungsaustausch für Verantwortungsträger und Mul-

tiplikatoren in Kirchen
	■ Ausbildung zur Ortskraft für Arbeitssicherheit in Kirchen 
	■ Barrierefreie Arbeitsgestaltung: Behinderte Menschen im Betrieb
	■ „Sicher und gesund arbeiten auf dem Friedhof“

	● Kreditinstitute:
	■ Überfallprävention in Kreditinstituten
	■ Prävention von Raubüberfällen: Beurteilung der Gefährdung in Kreditin-

stituten
	■ Erstbetreuung nach Raubüberfällen in Kreditinstituten: Schnell und 

nachhaltig Hilfe leisten
	■ Aktueller Stand der Technik bei der Sicherung von Geschäftsstellen in 

Kreditinstituten
	● ÖPNV / Bahnen:

	■ Branchenforum ÖPNV/Bahnen
	■ Fachkraft für Arbeitssicherheit – Rahmenthemen nach DGUV Vorschrift 2 

für Verkehrsunternehmen
	■ Sicherheitstechnische Betreuung in Verkehrsbetrieben – Fortbildung für 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit
	■ Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Instandhaltung Omnibussen 

und Schienenfahrzeugen
	■ Fortbildung für Eisenbahnbetriebsleiter: Arbeitsschutz und sicherer 

Eisenbahnbetrieb
	■ Sichere Kfz-Prüfungen durch Überwachungsorganisationen
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	● Sicherungsdienstleistungen:
	■ Einsatz-, Objekt- und Schichtleitung als Sicherheitskontrolle
	■ Einzelhandelsdetektive: Riskante Situationen sicher bewältigen
	■ Sicherungsdienste bei Veranstaltungen
	■ Führungskräfte: Sicherungsdienst bei Veranstaltungen
	■ Training im Umgang mit Konflikten: Einsatzfeld Sicherungs-dienstleistun-

gen
	■ Umgang mit psychischen Belastungen bei Sicherungsdienstleistungen

	● Technik:
	■ ELTMT Elektrische Sicherheit von Maschinen – Ausrüstung und Prüfung
	■ MAS T Maschinensicherheit – Erlangen der Konformität 
	■ MET T Sicherheit bei der Metallbearbeitung 
	■ LAN T Naturwissenschaftliche Laboratorien
	■ Sichere Kfz-Prüfungen durch Überwachungsorganisationen

	● Zeitarbeit:
	■ Arbeitsschutz in Zeitarbeitsunternehmen
	■ Lager/Transport in Zeitarbeitsunternehmen und anderen VBG-Unter

nehmen
	■ Arbeitssicherheit bei Baumaßnahmen
	■ 2 Meter sind genug. Absturzunfälle – die unterschätzte Gefahr
	■ Zeitarbeitsbeschäftigte an Maschinen sicher einsetzen
	■ Sicherheit bei der Metallbearbeitung

(8) 	 Bei einem Wechsel einer Fachkraft für Arbeitssicherheit, die das Lernfeld 6 
(branchenspezifische Qualifizierung) entsprechend den Festlegungen eines 
anderen Unfallversicherungsträgers absolviert hat, in eine andere Branche, 
hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass die Fachkraft für Arbeitssicherheit 
die erforderlichen branchenspezifischen Kenntnisse durch Fortbildung er-
wirbt. Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) entscheidet über den 
erforderlichen Umfang an Fortbildung unter Berücksichtigung der Inhalte 
ihres Lernfeldes 6 und der bereits bestehenden Kompetenzen der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit.
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§ 5 	 Bericht
Der Unternehmer muss die gemäß § 2 dieser Unfallverhütungsvorschrift bestell-
ten Betriebsärztinnen oder Betriebsärzte sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
verpflichten, über die Erfüllung der übertragenen Aufgaben regelmäßig elektro-
nisch oder schriftlich zu berichten. Die Berichte sollen auch über die Zusammen-
arbeit der Betriebsärztinnen oder Betriebsärzte sowie Fachkräfte für Arbeits
sicherheit und der gegebenenfalls eingesetzten Personen mit spezieller Fach
kompetenz Auskunft geben. Zudem müssen die Berichte Nachweise über die von 
Betriebsärztinnen oder Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit 
absolvierten Fortbildungen enthalten, die zur Erfüllung der übertragenen Auf
gaben erforderlich sind.

§ 6 �	� Nutzung von digitalen Informations- und  
Kommunikationstechnologien

(1) 	 Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung muss grundsätzlich in 
Präsenz erbracht werden. Die Leistungen können unter Nutzung digitaler 
Informations- und Kommunikationstechnologien erfolgen, wenn die betrieb-
lichen Verhältnisse bekannt sind. Diese Art der Betreuung ist durch die Be-
triebsärztin oder den Betriebsarzt sowie die Fachkraft für Arbeitssicherheit 
persönlich zu erbringen. Diese Art der Betreuung ist nicht möglich, wenn 
Sachgründe eine betriebsärztliche oder sicherheitstechnische Betreuung in 
Präsenz im Betrieb erfordern.

(2) 	 In der Betreuung nach § 2 Absatz 2 und 3 dieser Unfallverhütungsvorschrift ist 
die Nutzung digitaler Informations- und Kommunikationstechnologien je-
weils bis zu einem Drittel der Leistungen möglich, wenn der Betrieb durch 
eine Erstbegehung bekannt ist und die jeweils notwendigen Voraussetzungen 
für die Anwendung von digitalen Informations- und Kommunikationstechno-
logien vorliegen. 
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(3) 	 In der anlassbezogenen Betreuung nach § 2 Absatz 4 dieser Unfallverhütungs-
vorschrift entscheidet der Unternehmer auf Grundlage seiner Gefährdungsbe-
urteilung über Art und Umfang der Nutzung digitaler Informations- und 
Kommunikationstechnologien.

(4) 	 Bei der Beratung zu speziellen Fachthemen durch Personen mit entsprechen-
der Fachkompetenz, die nicht über eine Qualifikation als Betriebsärztin oder 
Betriebsarzt oder als Fachkraft für Arbeitssicherheit verfügen, gilt Absatz 3 
entsprechend.

(5) 	 Die Leistungserbringung unter Nutzung von digitalen Informations- und Kom-
munikationstechnologien ist im Bericht gemäß § 5 dieser Unfallverhütungs-
vorschrift zu dokumentieren.
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Zweites Kapitel:  
Übergangsbestimmungen

§ 7 	 Übergangsbestimmungen
(1) 	 Sofern Ärztinnen oder Ärzte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit nach einer 

vor dem Inkrafttreten dieser Unfallverhütungsvorschrift geltenden Fassung 
dieser Unfallverhütungsvorschrift ihre arbeitsmedizinische oder sicherheits-
technische Fachkunde erfolgreich erworben haben, kann der Unternehmer 
die in dieser Unfallverhütungsvorschrift insoweit geforderte Fachkunde als 
gegeben ansehen.

(2) 	 entfällt

(3) 	 Die Verpflichtung nach § 5 Satz 3 gilt ab 1. Januar 2028, wenn in Verträgen, die 
zwischen dem Unternehmer und
	● Betriebsärztinnen oder Betriebsärzten,
	● Fachkräften für Arbeitssicherheit oder
	● überbetrieblichen Diensten

	 vor dem 1. Januar 2025 geschlossen wurden, insoweit keine oder abweichen-
de Regelungen enthalten sind.
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Drittes Kapitel: 
In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten

§ 8 	 In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten
Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am ersten Tag des auf die Veröffentlichung 
folgenden Monats in Kraft. Sie ersetzt die bisherige Fassung der Unfallverhütungs-
vorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ vom 1. Januar 
2011, 1. Nachtrag der Fassung vom 1. Juli 2018.
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Anlage 1 (zu § 2 Absatz 2 DGUV Vorschrift 2)

Betriebsärztliche und sicherheitstechnische 
Regelbetreuung in Betrieben mit bis zu 
20 Beschäftigten

I. 	 Allgemeines (Abschnitt I)
Wesentliche Grundlage von Art und Umfang der betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Betreuung nach Anlage 1 sind die im Betrieb vorliegenden Ge-
fährdungen für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten sowie die Aufgaben 
gemäß den §§ 3 bzw. 6 Arbeitssicherheitsgesetz.

Die zu erbringende betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung um-
fasst die Unterstützung des Unternehmers bei der Erstellung und Aktualisierung 
der Beurteilung der Arbeitsbedingungen (Gefährdungsbeurteilung) und die 
Durchführung anlassbezogener Betreuungen. Die Inhalte der Betreuung können 
kombiniert werden.

Bei der Erstellung bzw. der Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung muss der 
Sachverstand von Betriebsärztinnen oder Betriebsärzten sowie Fachkräften für 
Arbeitssicherheit einbezogen werden. Dies kann dadurch geschehen, dass die 
oder der Erstberatende den Sachverstand des jeweils anderen Sachgebietes hin-
zuzieht.

Die Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung ist bei maßgeblicher Änderung 
der Arbeitsbedingungen, spätestens aber nach drei Jahren zu wiederholen.

II. 	 Anlassbezogene Betreuung (Abschnitt II) 
Der Unternehmer ist verpflichtet, sich bei besonderen Anlässen durch eine Be-
triebsärztin oder einen Betriebsarzt oder eine Fachkraft für Arbeitssicherheit mit 
branchenspezifischen Kenntnissen in Fragen der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes betreuen zu lassen.
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Insbesondere bei folgenden Anlässen hat der Unternehmer zu prüfen, ob eine 
Betreuung durch die Betriebsärztin oder den Betriebsarzt, durch die Fachkraft für 
Arbeitssicherheit oder durch beide Professionen erforderlich ist:

	● Planung, Errichtung und Änderung von Betriebsanlagen,
	● Einführung neuer Arbeitsmittel, die ein erhöhtes Gefährdungspotenzial zur 

Folge haben,
	● grundlegende Änderung von Arbeitsverfahren,
	● Einführung neuer Arbeitsverfahren,
	● Gestaltung neuer Arbeitsplätze und -abläufe,
	● Einführung neuer Arbeitsstoffe, die ein erhöhtes Gefährdungspotenzial zur 

Folge haben,
	● Tätigkeit von Personen mit besonderem Schutzbedürfnis (insbesondere 

Schwangere, Stillende, Jugendliche, schwerbehinderte Menschen),
	● Untersuchung von Unfällen und Berufskrankheiten,
	● Beratung der Beschäftigten über besondere Unfall- und Gesundheitsgefahren 

bei der Arbeit,
	● Erstellung von Notfall-, Hygiene-, Pandemie- und Alarmplänen,
	● Erforderlichkeit der Durchführung sicherheitstechnischer Überprüfungen und 

Beurteilungen von Anlagen, Arbeitssystemen und Arbeitsverfahren,
	● grundlegende Umgestaltung von Arbeitszeit-, Pausen- und Schichtsystemen,
	● Erforderlichkeit der Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorge, 
	● Gefährdungen durch Personen, die sich und andere gefährden, insbesondere 

durch einen Rauschzustand oder ein aggressives Verhalten,
	● Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und Wiedereinglie-

derung von Menschen mit Behinderungen und der (Wieder-)Eingliederung von 
Rehabilitanden,

	● Häufung gesundheitlicher Probleme,
	● Auftreten posttraumatischer Belastungszustände.
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Anlassbezogene Beratungen zu speziellen Fachthemen können im Einzelfall auch 
durch Personen mit entsprechender Fachkompetenz erbracht werden, die nicht 
über eine Qualifikation als Betriebsärztin oder Betriebsarzt oder als Fachkraft für 
Arbeitssicherheit verfügen.

Unternehmer können sich zur gemeinsamen Nutzung betriebsärztlicher und si-
cherheitstechnischer Regelbetreuung zusammenschließen, soweit die Möglich-
keiten zur Organisation im Betrieb nicht ausreichen.
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Anlage 2 (zu § 2 Absatz 3 DGUV Vorschrift 2)

Betriebsärztliche und sicherheitstechnische 
Regelbetreuung in Betrieben mit mehr als 
20 Beschäftigten

I. 	 Allgemeines (Abschnitt I)
Die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung nach Anlage 2 besteht 
aus der Grundbetreuung und dem betriebsspezifischen Teil der Betreuung. 
Grundbetreuung und betriebsspezifische Betreuung bilden zusammen die Ge-
samtbetreuung.

Der Unternehmer hat die Aufgaben der Betriebsärztinnen oder Betriebsärzte so-
wie Fachkräfte für Arbeitssicherheit entsprechend den betrieblichen Erfordernis-
sen unter Mitwirkung der betrieblichen Interessenvertretung unter Verweis auf § 9 
Absatz 3 Arbeitssicherheitsgesetz zu ermitteln, aufzuteilen und mit ihnen elektro-
nisch oder schriftlich zu vereinbaren.

Maßgeblich für die Bemessung des Betreuungsumfangs der Grundbetreuung sind 
die gemäß Abschnitt II für die Betriebe geltenden Einsatzzeiten.

Der Umfang des betriebsspezifischen Teils der Betreuung gemäß Abschnitt III ist 
vom Unternehmer zu ermitteln, regelmäßig sowie bei wesentlichen Änderungen 
zu überprüfen und erforderlichenfalls anzupassen.

Der Unternehmer hat sich durch eine Betriebsärztin oder einen Betriebsarzt sowie 
eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der Festlegung der Grundbetreuung und 
des betriebsspezifischen Teils der Betreuung beraten zu lassen.

Die Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorge ist nicht auf die Einsatzzei-
ten der Grundbetreuung anzurechnen, sondern Bestandteil des betriebsspezifi-
schen Teils der Betreuung.

Betriebsspezifische Beratungen zu speziellen Fachthemen können auch durch 
Personen mit entsprechender Fachkompetenz erbracht werden, die nicht über 
eine Qualifikation als Betriebsärztin oder Betriebsarzt oder als Fachkraft für Ar-
beitssicherheit verfügen; die Betriebsärztin oder der Betriebsarzt sowie die Fach-
kraft für Arbeitssicherheit sind zu informieren. Beteiligungsrechte der 
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Beschäftigten und der gewählten Mitbestimmungsorgane gemäß Betriebsverfas-
sungsgesetz und Personalvertretungsgesetzen bleiben unberührt.

Wegezeiten können nicht als Einsatzzeiten angerechnet werden.

Bei Verwendung von digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien 
gilt der zulässige Höchstanteil jeweils für die Grundbetreuung und die betriebs-
spezifische Betreuung.

II. 	 Grundbetreuung (Abschnitt II)
Die Grundbetreuung weist drei Betreuungsgruppen auf, für die jeweils feste Ein-
satzzeiten als Summenwerte für die Betriebsärztin oder den Betriebsarzt sowie 
die Fachkraft für Arbeitssicherheit gelten. Die Betriebe sind über ihre jeweilige 
Betriebsart den Betreuungsgruppen gemäß Abschnitt IV zugeordnet. Für die 
Grundbetreuung ist je nach Zuordnung in eine der drei Gruppen folgende Einsatz-
zeit in Stunden pro Beschäftigtem und Jahr erforderlich:

Gruppe I Gruppe II Gruppe III

Einsatzzeit (Stunden/Jahr pro Beschäftigtem) 2,5 1,5 0,5

Bei der Aufteilung der Zeiten auf die Betriebsärztin oder den Betriebsarzt und die 
Fachkraft für Arbeitssicherheit ist in der Grundbetreuung ein Mindestanteil von 
20 Prozent für jeden dieser Leistungserbringer anzusetzen.

Die Grundbetreuung umfasst folgende Aufgabenfelder, deren Berücksichtigung in 
der Regel eine Begehung voraussetzt:

1.	 �Unterstützung bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
(Gefährdungsbeurteilung)
1.1	 Unterstützung bei der Implementierung eines Gesamtkonzeptes zur 

Gefährdungsbeurteilung
1.2	 �Unterstützung bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung
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1.3	 �Beobachtung der gelebten Praxis und Auswertung der Gefährdungsbeur-
teilung

1.4	 �Unterstützung bei der Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilung

2.	 �Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arbeitsgestaltung – Ver-
hältnisprävention
2.1	 Unterstützung bei der Arbeitssystemgestaltung in Planung, Ausführung 

und Unterhaltung
2.2	 Eigeninitiatives Handeln zur Verhältnisprävention an bestehenden Ar-

beitssystemen und ihren Arbeitsbedingungen sowie bei deren Verände-
rungen

3.	 �Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der Arbeitsgestaltung – Verhal-
tensprävention
3.1	 �Unterstützung bei Unterweisungen, Betriebsanweisungen, Qualifizie-

rungsmaßnahmen
3.2	 �Motivieren zum sicherheits- und gesundheitsgerechten Verhalten
3.3	 Information und Aufklärung 
3.4	 Kollektive arbeitsmedizinische Beratung der Beschäftigten

4.	 �Unterstützung bei der Schaffung einer geeigneten Organisation und Integrati-
on in die Führungstätigkeit
4.1	 �Integration von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in die Aufbauor-

ganisation und Berücksichtigung in betrieblichen Prozessen
4.2	 �Integration von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in die Unterneh-

mensführung
4.3	 �Beratung zu erforderlichen Ressourcen zur Umsetzung der Maßnahmen 

bezogen auf Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
4.4	 Kommunikation und Information sichern
4.5	 Organisation der „Ersten Hilfe“ im Betrieb
4.6	 �Organisation und Verbesserung betrieblicher Prozesse derart, dass die 

Maßnahmen bezogen auf Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit einen 
möglichst hohen Wirkungsgrad erreichen.
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5.	 Untersuchung nach Ereignissen
5.1	 Untersuchungen von Ereignissen, Ursachenanalysen und deren Auswer-

tungen
5.2	 �Ermitteln von Unfallschwerpunkten sowie Schwerpunkten arbeitsbeding-

ter Erkrankungen
5.3	 Verbesserungsvorschläge

6.	 �Allgemeine Beratung von Arbeitgebern und Führungskräften, betrieblichen 
Interessenvertretungen, Beschäftigten
6.1	 �Beratung zu Rechtsgrundlagen, Stand der Technik, Arbeitsmedizin, 

Hygiene und sonstigen arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen
6.2	 �Beantwortung von Anfragen, Erfassen und Aufarbeiten von Hinweisen 

von Beschäftigten
6.3	 �Verbreitung der Information im Unternehmen, einschließlich Team

besprechungen
6.4	 �Organisation externer Beratung zu speziellen Problemen bezogen auf 

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
6.5	 �Beratung zum Bedarf und Umfang betriebsspezifischer Betreuung

7.	 Erstellung von Dokumentationen, Erfüllung von Meldepflichten
7.1	 Unterstützung bei der Erstellung von Dokumentationen
7.2	 �Unterstützung bei der Erfüllung von Meldepflichten gegenüber den zu-

ständigen Behörden und Unfallversicherungsträgern
7.3	 �Dokumentation von Vorschlägen an den Arbeitgeber einschließlich An

gabe des jeweiligen Umsetzungsstandes
7.4	 �Dokumentation zur eigenen Tätigkeit und zur Inanspruchnahme der 

Einsatzzeiten

8.	 Mitwirken an betrieblichen Besprechungen
8.1	 �Direkte persönliche Beratung von Arbeitgebern und deren Führungskräften
8.2	 �Teilnahme an Dienstgesprächen des Arbeitgebers mit seinen Führungs-

kräften
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8.3	 �Teilnahme an Besprechungen der betrieblichen Beauftragten entspre-
chend §§ 9, 10 und 11 Arbeitssicherheitsgesetz, insbesondere am Arbeits-
schutzausschuss

8.4	 �Teilnahme an sonstigen Besprechungen, einschließlich 
Betriebsversammlungen

9.	 Selbstorganisation
9.1	 �Organisation der erforderlichen Fortbildung (Aktualisierung und Erwei

terung)
9.2	 Entwicklung und Nutzung von Wissensmanagement
9.3	 �Nutzung des Erfahrungsaustauschs, insbesondere mit den Unfallversiche-

rungsträgern und den zuständigen Behörden

III. 	 Betriebsspezifische Betreuung (Abschnitt III)
Der Unternehmer muss ermitteln und prüfen, welche Leistungen in der betriebs-
spezifischen Betreuung erforderlich sind und welcher Personalaufwand dafür 
benötigt wird. Dabei hat er sich von einer Betriebsärztin oder einem Betriebsarzt 
sowie einer Fachkraft für Arbeitssicherheit beraten zu lassen.

Der Unternehmer hat auf der Grundlage des ermittelten Personalaufwandes die 
Betreuungsleistungen mit der Betriebsärztin oder dem Betriebsarzt sowie der 
Fachkraft für Arbeitssicherheit festzulegen und elektronisch oder schriftlich zu 
vereinbaren.

Die Beratung zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen (Gefährdungsbeurteilung) 
ist in der betriebsspezifischen Betreuung fortzuführen, soweit die Einsatzzeiten 
(Grundbetreuung) dafür nicht ausreichen oder wenn Gefährdungen aus für den 
Betriebszweck untypischen Tätigkeiten ergänzend zu berücksichtigen sind.

Der Unternehmer hat bei der Ermittlung des Bedarfs an betriebsspezifischer Be-
treuung die unten aufgeführten Aufgabenfelder zu berücksichtigen. Er hat diese 
hinsichtlich ihrer Relevanz für die betriebsärztliche und sicherheitstechnische 
Betreuung regelmäßig, insbesondere nach wesentlichen Änderungen, zu prüfen.
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Die Aufgabenfelder für die betriebsspezifische Betreuung sind:

1.	 �Regelmäßig vorliegende Anlässe der betriebsspezifischen Betreuung
1.1	 �Gefährliche Arbeiten; Tätigkeiten, Arbeitsplätze und Arbeitsstätten mit 

besonderen Gefährdungen
1.2	 �Arbeitsorganisation und Gestaltung der Arbeit bei Vorhandensein von 

besonderen Gefährdungen
1.3	 �Besondere betriebsspezifische Anforderungen beim Personaleinsatz

2.	 �Betriebliche Veränderungen in den Arbeitsbedingungen und in der Organisation
2.1	 �Beschaffung von grundlegend neuartigen Maschinen, Geräten
2.2	 �Grundlegende Veränderungen zur Errichtung neuer Arbeitsplätze bzw. 

der Arbeitsplatzausstattung; Planung, Neuerrichtung von Betriebsanla-
gen; Umbau, Neubaumaßnahmen

2.3	 �Einführung neuer Stoffe bzw. Materialien
2.4	 �Grundlegende Veränderung betrieblicher Abläufe und Prozesse; grundle-

gende Veränderung der Arbeitszeitgestaltung; Einführung neuer Arbeits-
verfahren

2.5	 �Spezifische Erfordernisse zur Schaffung einer geeigneten Organisation 
zur Durchführung der Maßnahmen zu Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit sowie der Integration in die Führungstätigkeit und zum Aufbau 
eines Systems der Beurteilung der Arbeitsbedingungen (Gefährdungsbe-
urteilung)

3.	 �Externe Entwicklung mit spezifischem Einfluss auf die betriebliche Situation
3.1	 �Neue Vorschriften, die für den Betrieb umfangreiche Änderungen nach 

sich ziehen
3.2	 �Weiterentwicklung des für den Betrieb relevanten Stands der Technik, der 

Arbeitsmedizin, Hygiene oder sonstigen arbeitswissenschaftlichen Er-
kenntnisse

4.	 �Arbeitsmedizinische Vorsorge
	 Arbeitsmedizinische Vorsorge richtet sich nach der Verordnung zur arbeitsme-

dizinischen Vorsorge (ArbMedVV).
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5.	 Betriebliche Aktionen, Schwerpunktprogramme und Kampagnen
5.1	 �Abstimmungsbedarf bei Einführung oder Weiterentwicklung eines freiwil-

ligen Gesundheitsmanagements
5.2	 �Schwerpunktprogramme und Kampagnen zu Sicherheit und Gesundheit 

bei der Arbeit

IV. �	� Zuordnung der Betriebsarten zu den Betreuungs
gruppen (Abschnitt IV)

Die nachfolgende Tabelle weist die Zuordnung der Betriebe anhand des WZ-
Schlüssels der jeweiligen Betriebsart zu den Betreuungsgruppen der Grundbe-
treuung nach Abschnitt II aus.

Auszug für die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) aus der Klassifikation der 
Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). Eine vollständige Liste mit den Anga-
ben aller Unfallversicherungsträger wird bei der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV) geführt.

WZ  
2008

WZ 2008 - Bezeichnung  
(a. n. g. = anderweitig nicht genannt)

Gruppe I 
2,5 h

Gruppe II 
1,5 h

Gruppe III 
0,5 h

08.12 Gewinnung von Ton und Kaolin X

23.1 Herstellung von Glas und Glaswaren X

23.2 Herstellung von feuerfesten keramischen Werk-
stoffenund Waren

X

23.3 Herstellung von keramischen Baumaterialien X

23.4 Herstellung von sonstigen Porzellan- und 
keramischen Erzeugnissen

X

23.61 Herstellung von Erzeugnissen aus Kalksandstein 
für den Bau

X

46.1 Handelsvermittlung X

49.1 Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr X
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WZ  
2008

WZ 2008 - Bezeichnung  
(a. n. g. = anderweitig nicht genannt)

Gruppe I 
2,5 h

Gruppe II 
1,5 h

Gruppe III 
0,5 h

49.2 Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr X

49.3 Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr X

60.1 Hörfunkveranstalter X

60.2 Fernsehveranstalter X

62 Erbringung von Dienstleistungen der Infor
mationstechnologie

X

63.9 Erbringung von sonstigen 
Informationsdienstleistungen

X

64.1 Zentralbanken und 
Kreditinstitute

X

64.9 Sonstige Finanzierungsinstitutionen X

66.1 Mit Finanzdienstleistungen verbundene 
Tätigkeiten

X

68.2 Vermietung, Verpachtung von eigenen oder 
geleasten Grundstücken, Gebäuden und 
Wohnungen

X

68.3 Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken, 
Gebäuden und Wohnungen für Dritte

X

69.1 Rechtsberatung X

69.2 Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; 
Buchführung

X

70.1 Verwaltung und Führung von Unternehmen und 
Betrieben

X

71.1 Architektur- und Ingenieurbüros X

71.2 Technische, physikalische und chemische 
Untersuchung

X
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WZ  
2008

WZ 2008 - Bezeichnung  
(a. n. g. = anderweitig nicht genannt)

Gruppe I 
2,5 h

Gruppe II 
1,5 h

Gruppe III 
0,5 h

72.1 Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, 
Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin

X

73.1 Werbung X

73.2 Markt- und Meinungsforschung X

74.1 Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design X

74.2 Fotografie und Fotolabors X

74.9 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und 
technische Tätigkeiten a. n. g.

X

77.3 Vermietung von Maschinen, Geräten und 
sonstigen beweglichen Sachen

X

78.1 Vermittlung von Arbeitskräften X

78.2 Befristete Überlassung von Arbeitskräften 
(gewerblich)

X

78.3 Befristete Überlassung von Arbeitskräften 
(kaufm.-verw.)

X

79.1 Reisebüros und Reiseveranstalter X

80.1 Private Wach- und Sicherheitsdienste X

80.3 Detekteien X

81.1 Hausmeisterdienste X

81.29.1 Reinigung von Verkehrsmitteln X

82.2 Call Center X

82.3 Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter X

82.91 Inkassobüros und Auskunfteien X
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WZ  
2008

WZ 2008 - Bezeichnung  
(a. n. g. = anderweitig nicht genannt)

Gruppe I 
2,5 h

Gruppe II 
1,5 h

Gruppe III 
0,5 h

82.99 Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstlei-
stungen für Unternehmen und Privatpersonen  
a. n. g.

X

84.3 Sozialversicherung X

85.3 Weiterführende Schulen X

85.5 Sonstiger Unterricht X

90.01 Darstellende Kunst X

91.02 Museen X

91.04 Botanische und zoologische Gärten sowie 
Naturparks

X

92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen X

93.1 Erbringung von Dienstleistungen des Sports X

93.11.1 Betrieb von Schwimmbädern und Stadion X

93.11.2 Betrieb von Sportanlagen X

93.21 Vergnügungs- und Themenparks X

94.1 Wirtschafts- u. Arbeitgeberverbände, Berufsorga-
nisationen

X

94.2 Arbeitnehmervereinigungen X

94.9 Kirchliche Vereinigungen; politische Parteien so-
wie sonstige Interessenvertretungen und Vereini-
gungen a. n. g.

X

96.09 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g. X

99.00 Exterritoriale Organisation und Körperschaft X
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Anlage 3 (zu § 2 Absatz 4 DGUV Vorschrift 2)

Alternative betriebsärztliche und sicherheits-
technische Betreuung in Betrieben mit bis zu 
50 Beschäftigten (Betreuungsgruppe III) und 
bis zu 30 Beschäftigten (Betreuungsgruppe II)

I. 	 Allgemeines (Abschnitt I)
Bei der Anwendung der alternativen betriebsärztlichen und sicherheitstechni-
schen Betreuung hat der Unternehmer zu Fragen der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes im Betrieb an Informations-, Motivations- und Fortbildungsmaß-
nahmen teilzunehmen.

Der Unternehmer hat nach Abschluss der Informations- und Motivationsmaßnah-
men auf Grundlage der Beurteilung der Arbeitsbedingungen (Gefährdungsbeur-
teilung), die soweit erforderlich unter Einschaltung einer Betriebsärztin oder ei-
nes Betriebsarztes sowie einer Fachkraft für Arbeitssicherheit mit 
branchenspezifischen Kenntnissen durchgeführt wird, Erfordernis und Ausmaß 
der anlassbezogenen Betreuung festzulegen.

II. �	� Motivations-, Informations- und Fortbildungs
maßnahmen (Abschnitt II)
Die Motivations- und Informationsmaßnahmen umfassen: 

	● Branchenübergreifende und
	● Branchenspezifische Inhalte.

Die Konzeption sieht vor, arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Perspek-
tiven im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes integrativ zu vermitteln. Die Motiva-
tions- und Informationsmaßnahmen können von der VBG in Präsenzform, als 
online Selbstlernmaßnahmen oder in kombinierter Form durchgeführt werden. 
Gleichwertige Motivations- und Informationsmaßnahmen bei anderen Unfallver-
sicherungsträgern können durch die VBG auf Antrag anerkannt werden.

Sie sind innerhalb von maximal 2 Jahren zu absolvieren.
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Der Umfang der Motivations- und Informationsmaßnahmen ist abhängig von der 
Einstufung des Unternehmens in die jeweilige Betreuungsgruppe. Die erforderli-
che Anzahl von Lehreinheiten (1 Lehreinheit = 45 Minuten) je Betreuungsgruppe 
ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle.

Gruppe Betriebsart Umfang

I – – 

II 	– Betriebe der keramischen und Glas
industrie,

	– Betriebe zur Güterbeförderung im Eisen-
bahnverkehr,

	– Betriebe der Forschung und Entwicklung 
im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrar
wissenschaften und Medizin,

	– Betriebe mit befristeter Überlassung  
von Arbeitskräften (gewerblich),

	– Betriebe von Kultur- und 
Unterhaltungseinrichtungen,

	– Betriebe von botanischen und zoolo-
gischen Gärten sowie Naturparks

8 Lehreinheiten
Motivation und branchen
übergreifende Informationen 
und

20 Lehreinheiten
Branchenspezifische Informa
tionen, einschließlich Wirksam-
keitskontrolle

(1 Lehreinheit = 45 Minuten)

III Alle sonstigen Betriebe 8 Lehreinheiten
Motivation und branchen
übergreifende Informationen 
und

4 Lehreinheiten
Branchenspezifische Informa
tionen, einschließlich Wirksam-
keitskontrolle

(1 Lehreinheit = 45 Minuten)

Im Anschluss daran hat der Unternehmer im Abstand von höchstens drei Jahren an 
von dem Unfallversicherungsträger durchgeführten oder anerkannten Fortbil-
dungsmaßnahmen teilzunehmen; der Umfang beträgt mindestens 4 Lehreinheiten.
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III. 	 Anlassbezogene Betreuung (Abschnitt III)
Der Unternehmer ist verpflichtet, sich bei besonderen Anlässen durch eine Be-
triebsärztin oder einen Betriebsarzt oder eine Fachkraft für Arbeitssicherheit mit 
branchenspezifischen Kenntnissen in Fragen der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes betreuen zu lassen.

Insbesondere bei folgenden Anlässen hat der Unternehmer zu prüfen, ob eine 
Betreuung durch die Betriebsärztin oder den Betriebsarzt, durch die Fachkraft für 
Arbeitssicherheit oder durch beide erforderlich ist:

	● Planung, Errichtung und Änderung von Betriebsanlagen,
	● Einführung neuer Arbeitsmittel, die ein erhöhtes Gefährdungspotenzial zur 

Folge haben,
	● grundlegende Änderung von Arbeitsverfahren,
	● Einführung neuer Arbeitsverfahren,
	● Gestaltung neuer Arbeitsplätze und -abläufe,
	● Einführung neuer Arbeitsstoffe, die ein erhöhtes Gefährdungspotenzial zur 

Folge haben,
	● Tätigkeit von Personen mit besonderem Schutzbedürfnis (insbesondere 

Schwangere, Stillende, Jugendliche, schwerbehinderte Menschen),
	● Untersuchung von Unfällen und Berufskrankheiten,
	● Beratung der Beschäftigten über besondere Unfall- und Gesundheitsgefahren 

bei der Arbeit,
	● Erstellung von Notfall-, Hygiene-, Pandemie- und Alarmplänen,
	● Erforderlichkeit der Durchführung sicherheitstechnischer Überprüfungen und 

Beurteilungen von Anlagen, Arbeitssystemen und Arbeitsverfahren,
	● grundlegende Umgestaltung von Arbeitszeit-, Pausen- und Schichtsystemen,
	● Erforderlichkeit der Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorge,
	● Gefährdungen durch Personen, die sich und andere gefährden, insbesondere 

durch einen Rauschzustand oder ein aggressives Verhalten,
	● Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und Wiedereinglie-

derung von Menschen mit Behinderungen und der (Wieder-)Eingliederung von 
Rehabilitanden,
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	● Häufung gesundheitlicher Probleme,
	● Auftreten posttraumatischer Belastungszustände.

Anlassbezogene Beratungen zu speziellen Fachthemen können im Einzelfall auch 
durch Personen mit entsprechender Fachkompetenz erbracht werden, die nicht 
über eine Qualifikation als Betriebsärztin oder Betriebsarzt oder als Fachkraft für 
Arbeitssicherheit verfügen.

IV. 	 Schriftliche Nachweise (Abschnitt IV)
Im Betrieb sind die nachfolgend aufgeführten elektronischen oder schriftlichen 
Nachweise zur Einsichtnahme durch die zuständigen Aufsichtsorgane vorzuhalten:

	● Teilnahmenachweis an den Maßnahmen zur Motivation, Information sowie der 
Fortbildung,

	● aktuelle Unterlagen über die im Betrieb durchgeführte Beurteilung der Arbeits-
bedingungen (Gefährdungsbeurteilung),

	● die Berichte nach § 5 dieser Unfallverhütungsvorschrift.

Erfüllt der Unternehmer seine Verpflichtungen im Rahmen der alternativen Be-
treuungsform nicht, unterliegt er mit seinem Betrieb der Regelbetreuung nach § 2 
Absatz 2 oder 3 dieser Unfallverhütungsvorschrift.
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Anlage 4 (zu § 2 Absatz 4 DGUV Vorschrift 2)

Alternative betriebsärztliche und sicherheits-
technische Betreuung in Betrieben mit bis zu 
20 Beschäftigten durch Kompetenzzentren

I. 	 Allgemeines (Abschnitt I)
Bei der Anwendung der alternativen betriebsärztlichen und sicherheitstechni-
schen Betreuung hat der Unternehmer zu Fragen der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes im Betrieb an Informations- und Motivationsmaßnahmen teilzuneh-
men.

Der Unternehmer hat nach Abschluss der Informations- und Motivationsmaßnah-
men auf Grundlage der Beurteilung der Arbeitsbedingungen (Gefährdungsbeur-
teilung), die soweit erforderlich unter Einschaltung des Kompetenzzentrums 
durchgeführt wird, Erfordernis und Ausmaß der anlassbezogenen Betreuung fest-
zulegen.

II. 	 Motivations- und Informationsmaßnahmen (Abschnitt II)
Die Motivations- und Informationsmaßnahmen umfassen: 

	● Branchenübergreifende und
	● Branchenspezifische Inhalte.

Die Konzeption sieht vor, arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Perspek-
tiven im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes integrativ zu vermitteln. Die Motiva-
tions- und Informationsmaßnahmen können von der VBG in Präsenzform, als 
online Selbstlernmaßnahmen oder in kombinierter Form durchgeführt werden. 
Gleichwertige Motivations- und Informationsmaßnahmen bei anderen Unfall
versicherungsträgern können durch die VBG auf Antrag anerkannt werden.

Sie sind innerhalb von maximal 2 Jahren zu absolvieren.
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Der Umfang der Motivations- und Informationsmaßnahmen ist abhängig von der 
Einstufung des Unternehmens in die jeweilige Betreuungsgruppe. Die erforderli-
che Anzahl von Lehreinheiten (1 Lehreinheit = 45 Minuten) je Betreuungsgruppe 
ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle.

Gruppe Betriebsart Umfang

I – – 

II 	– Betriebe der keramischen und Glas
industrie,

	– Betriebe zur Güterbeförderung im 
Eisenbahnverkehr,

	– 	Betriebe der Forschung und Entwicklung 
im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwis-
senschaften und Medizin,

	– Betriebe mit befristeter Überlassung von 
Arbeitskräften (gewerblich),

	– Betriebe von Kultur- und 
Unterhaltungseinrichtungen,

	– Betriebe von botanischen und zoolo-
gischen Gärten sowie Naturparks

8 Lehreinheiten
Motivation und branchen
übergreifende Informationen 
und

4–16 Lehreinheiten
Branchenspezifische Informa
tionen, einschließlich Wirksam-
keitskontrolle

(1 Lehreinheit = 45 Minuten)

III Alle sonstigen Betriebe 8 Lehreinheiten
Motivation und branchen
übergreifende Informationen 
und

1–4 Lehreinheiten
Branchenspezifische Informa
tionen, einschließlich Wirksam-
keitskontrolle

(1 Lehreinheit = 45 Minuten)

Im Anschluss an die Informations- und Motivationsmaßnahmen hat der Unternehmer im 
Abstand von höchstens drei Jahren an von der VBG durchgeführten oder anerkannten 
Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen; der Umfang beträgt mindestens 4 Lehreinhei-
ten.
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III. 	 Anlassbezogene Betreuung (Abschnitt III)
Der Unternehmer ist verpflichtet, sich bei besonderen Anlässen durch das Kompe-
tenzzentrum in Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes betreuen zu 
lassen.

Insbesondere bei folgenden Anlässen hat der Unternehmer zu prüfen, ob eine 
Betreuung durch das Kompetenzzentrum erforderlich ist:

	● Planung, Errichtung und Änderung von Betriebsanlagen,
	● Einführung neuer Arbeitsmittel, die ein erhöhtes Gefährdungspotenzial zur 

Folge haben,
	● grundlegende Änderung von Arbeitsverfahren,
	● Einführung neuer Arbeitsverfahren,
	● Gestaltung neuer Arbeitsplätze und -abläufe,
	● Einführung neuer Arbeitsstoffe, die ein erhöhtes Gefährdungspotenzial zur 

Folge haben,
	● Tätigkeit von Personen mit besonderem Schutzbedürfnis (insbesondere 

Schwangere, Stillende, Jugendliche, schwerbehinderte Menschen),
	● Untersuchung von Unfällen und Berufskrankheiten,
	● Beratung der Beschäftigten über besondere Unfall- und Gesundheitsgefahren 

bei der Arbeit,
	● Erstellung von Notfall-, Hygiene-, Pandemie- und Alarmplänen,
	● Erforderlichkeit der Durchführung sicherheitstechnischer Überprüfungen und 

Beurteilungen von Anlagen, Arbeitssystemen und Arbeitsverfahren,
	● grundlegende Umgestaltung von Arbeitszeit-, Pausen- und Schichtsystemen,
	● Erforderlichkeit der Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorge,
	● Gefährdungen durch Personen, die sich und andere gefährden, insbesondere 

durch einen Rauschzustand oder ein aggressives Verhalten,
	● Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und Wiedereinglie-

derung von Menschen mit Behinderungen und der (Wieder-)Eingliederung von 
Rehabilitanden,

	● Häufung gesundheitlicher Probleme,
	● Auftreten posttraumatischer Belastungszustände.
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Anlassbezogene Beratungen zu speziellen Fachthemen können im Einzelfall auch 
durch Personen mit entsprechender Fachkompetenz erbracht werden, die nicht 
über eine Qualifikation als Betriebsärztin oder Betriebsarzt oder als Fachkraft für 
Arbeitssicherheit verfügen.

IV. 	 Schriftliche Nachweise (Abschnitt IV)
Im Betrieb sind die nachfolgend aufgeführten elektronischen oder schriftlichen 
Nachweise zur Einsichtnahme durch die zuständigen Aufsichtsorgane vorzuhalten:

	● Teilnahmenachweis an den Maßnahmen zur Motivation und Information,
	● aktuelle Unterlagen über die im Betrieb durchgeführte Beurteilung der Arbeits-

bedingungen (Gefährdungsbeurteilung),
	● die Berichte nach § 5 dieser Unfallverhütungsvorschrift über die Inanspruch-

nahme externer anlassbezogener Betreuung.

Erfüllt der Unternehmer seine Verpflichtungen im Rahmen der alternativen 
Betreuungsform nicht, unterliegt er mit seinem Betrieb der Regelbetreuung nach 
§ 2 Absatz 2 dieser Unfallverhütungsvorschrift.
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VBG – Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Massaquoipassage 1
22305 Hamburg
www.vbg.de

VBG-Artikelnummer: 30-01-6731-1

VBG – Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Von A wie Architekturbüro bis Z wie Zeitarbeitsunternehmen – rund 1,8 Millionen 
Unternehmen aus mehr als 100 Branchen sind Mitglied der gesetzlichen Unfall-
versicherung VBG. VBG ist die Kurzbezeichnung für die Verwaltungs-Berufs ge
nossenschaft. Sie ist eine der neun auf Branchen ausgerichteten gewerblichen 
Berufsgenossenschaften in Deutschland. Die VBG steht ihren Mitgliedern in zwei 
wesentlichen Bereichen zur Seite: bei der Prävention von Arbeitsunfällen, Wege
unfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie 
bei der Unterstützung im Schadensfall. Im Jahr 2024 wurden rund 420.000 Un
fälle und Berufskrankheiten registriert. 
Die VBG kümmert sich darum, dass Versicherte bestmöglich wieder zurück in 
den Beruf und ihr soziales Leben finden. Über 2.500 Vollbeschäftigte an elf 
Standorten arbeiten an dieser Aufgabe mit. Darüber hinaus finden in den sechs 
Akademien die VBG-Seminare für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit statt. 
Neben Präsenz-Seminaren bietet die VBG auch verstärkt Online-Seminare für 
eine ortsunabhängige Weiterbildung an.

Weitere Informationen: www.vbg.de

https://www.vbg.de
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